
 
1 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006 

 

Nachtrag zum Dienstvertrag 

 

Zwischen dem hier wird die Einrichtung genannt, 

vertreten durch den Kirchenkreisvorstand oder Kirchenvorstand 

(Anstellungsträger) und 

Name der Mitarbeiterin (im Folgenden Mitarbeiterin genannt), geboren am 

Geburtsdatum in Geburtsort, 

 

wird mit Wirkung vom Datum des Nachtrages folgender Nr. Nachtrag zum Dienstvertrag 

vom Datum des Erstvertrages geschlossen: 

§1 
Der Mitarbeiter erhält ein Tabellenentgelt nach der Entgeltgruppe  TV-L 'gemäß der 

Anlagen der Eingruppierungsordnung. 

§2 

Sonstige Vertragsänderungen: 
(1) Die teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwen-

digkeiten zur Leistung von Mehrarbeit und Überstunden verpflichtet. 

§3 
Dieser Nachtrag zum Dienstvertrag wird mit Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

wirksam. 

 

Göttingen, den aktuelles Datum 

 

Der Anstellungsträger Die Mitarbeiterin:  

Kirchenvorstand oder Kirchenkreisvorstand  

Die Beauftragte: 

( Unterschrift der Dienststelle ) (Ihre Unterschrift)  

 

(L.S.) 

.................................
......... 

.................................................. 


